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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.02.1957

Norm

ABGB §1098 IIb

Rechtssatz

Der Bestandgeber ist nur dann berechtigt, auf Beseitigung von Veränderungen am Bestandobjekt durch den

Bestandnehmer während der Bestanddauer zu dringen, wenn der Bestandgeber ein erkennbares Interesse daran hat,

daß schon während der Dauer des Bestandvertrages der Zustand der Bestandsache nicht verändert wird oder wenn

das Recht auf Zurückstellung des Bestandgegenstandes nach beendetem Bestandverhältnis in unverändertem

Zustand gefährdet erscheint.
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